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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7348371 
 
Gebietsname: Moore im Bereich Sonnen-Wegscheid mit Abschnitten des 

Rannatals 
 
Größe: 271 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Niederbayern 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion flui-
tantis und des Callitricho-Batrachion 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Bö-
den (Molinion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Berg-Mähwiesen 

7110* Lebende Hochmoore 

7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel 

 4094* Gentianella bohemica Böhmischer Enzian 

2485 Eudontomyzon vladykovi Donau-Neunauge 

1355 Lutra lutra  Fischotter 

1029 Margaritifera margaritifera  Fluss-Perlmuschel 

1163 Cottus gobio Groppe 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung des montanen Systems aus offenen Moor- bzw. Feuchtflächen mit in-
taktem Wasserhaushalt. Erhalt der Ranna als sauberes Mittelgebirgsflüsschen mit ihrer bedeutenden 
Gewässerfauna. 

1. Erhalt der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan-
tis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt ggf. Wiederherstellung der unverbauten natürlichen 
oder naturnahen Fluss-, Bach- und Uferabschnitte mit charakteristischen Strukturen wie Steinen, 
Geröll- und Sandbänken, Gumpen und Uferanbrüchen, Inseln, Weiden- und Erlensäumen in un-
beeinträchtigter Form. Erhalt einer ungeschmälerten Fließgewässer- und Auendynamik. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Artenreichen montanen Borstgrasrasen (und submontan 
auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungs-
formen unter Berücksichtigung der ökologischen Ansprüche wertbestimmender Arten. Erhalt ihrer 
Standortvoraussetzungen, besonders der Nährstoffarmut. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungsformen 
unter Berücksichtigung der ökologischen Ansprüche wertbestimmender Arten. Erhalt ihrer Stand-
ortvoraussetzungen, insbesondere der Nährstoffarmut und der notwendigen Wasserversorgung, 
besonders auch der Quellaustritte. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in nicht von Neophyten dominierter Ausprägung und in der regionstypischen 
Artenzusammensetzung. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Berg-Mähwiesen und Mageren Flachland-Mähwiesen (Al-
opecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungsformen 
und unter Berücksichtigung der ökologischen Ansprüche wertbestimmender Arten. Erhalt ihrer 
Standortvoraussetzungen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der offenen oder nur wenig bestockten Lebenden Hochmoore und 
der Noch renaturierungsfähigen degradierten Hochmoore mit ihren charakteristischen licht-
bedürftigen Artengemeinschaften, den wertbestimmenden Arten sowie mit den dafür notwendigen 
Standortbedingungen, besonders der Nährstoffarmut und eines Wasserhaushalts, der das 
Wachstum der Hochmoortorfe gewährleistet. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Moorwälder mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierar-
ten, Erhalt ggf. Wiederherstellung ihrer spezifischen Wasserversorgung und ihrer naturnahen Be-
stockung. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) mit ihren Son-
derstandorten und Randstrukturen (z. B. Waldmäntel und Säume, Waldwiesen, Felsen) sowie in 
ihrer naturnahen Ausprägung und Altersstruktur. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines ausreichend 
hohen Anteils an Alt- und Totholz sowie an Höhlenbäumen, anbrüchigen Bäumen und natürlichen 
Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) zur Erfüllung der Habitatfunktion für daran gebunde-
ne Arten und Lebensgemeinschaften. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) in ihren verschiedenen Ausprägungen in der 
gebietstypischen naturnahen Bestockung, Habitatvielfalt und Artenzusammensetzung sowie mit 
ihrem spezifischen Wasserhaushalt. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines ausreichend hohen An-
teils an Alt- und Totholz sowie an Höhlenbäumen, anbrüchigen Bäumen und natürlichen Spalten-
quartieren (z. B. abstehende Rinde) zur Erfüllung der Habitatfunktion für daran gebundene Arten 
und Lebensgemeinschaften. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Gebiets als Lebensraum für den Fischotter. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung der biologischen Durchgängigkeit der Fließgewässer und Auen, besonders durch 
die Erhalt von Wanderkorridoren entlang von Gewässern und unter Brücken, ausreichend stö-
rungsfreie Fließgewässer-, Uferabschnitte sowie Fortpflanzungshabitate;  extensive Nutzung der 
unbebauten Überschwemmungsbereiche. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Groppe und des Donau-Neunauges. Erhalt 
der Durchgängigkeit der Gewässer als Voraussetzung für den Fortbestand einer artenreichen 
Fischfauna. Erhalt von offenen Bachläufen, Gräben und Rinnsalen als Vernetzungsstrukturen Er-
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halt des Habitatverbunds und als Wanderwege für Fische. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer 
ausreichender Restwassermengen in Ausleitungsstrecken zur Aufrechterhaltung einer ökolo-
gisch-funktionalen Gewässerdurchgängigkeit. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Flussperlmuschel- und der Bachmuschel-Population. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung einer ausreichend guten Gewässerqualität, einer geringen Schwebstoff-, 
Kalk-, Phosphat- und Stickstoffkonzentration, strukturreicher Ufer und Uferbestockungen zum 
Entzug von Nährstoffen aus dem Gewässer und zur Beschattung (kühlere Temperaturen, höhe-
rer Sauerstoffgehalt), autochthoner Bachforellenpopulationen als Wirtsfische. Erhalt ggf. Wieder-

herstellung ausreichender Wirtsfisch‐Populationen für die Bachmuschel, insbesondere von Elrit-
zen, Groppen und Döbeln. Ausrichtung einer ggf. erforderlichen Gewässerunterhaltung auf den 
Erhalt der Bachmuschel und ihre Lebensraumansprüche in von ihr besiedelten Gewässerab-
schnitten. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Vorkommen des Böhmischen Enzians, u. a. vor Entnahme, 
Nutzungsaufgabe und genetischer Verarmung. Erhalt der bestandserhaltenden Nutzung/Pflege 

 


